
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/8/29 90/02/0086
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1990

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

40/01 Verwaltungsverfahren

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

B-VG Art130 Abs2;

KFG 1967 §102 Abs5 litc;

KFG 1967 §134;

VStG §19 idF 1978/117;

VwRallg;

Rechtssatz

Bei Verhängung einer Geldstrafe in der Höhe von S 300,-- überschreitet die Behörde nicht ihren Ermessensspielraum,

weil eine derartige Strafe im Hinblick auf die Strafdrohung des § 134 Abs 1 KFG als mild zu werten ist.

Schlagworte

Ermessen VwRallg8
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